
Zwischenhandel 

 

Beanstandungen 

Beanstandungen sind innerhalb von 8 Tagen bei versteckten Mängeln sofort nah bekannt werden, an 

uns zu richten. 

Beanstandete Ware ist uns auf Verlangen zurück zu senden/bringen. 

Im Falle berechtigter Beanstandung haben wir das Recht auf Nachbesserung, aus unserem 

Textilsortiment eine Ersatzlieferung oder Minderung (dies gilt nur für die genaue Anzahl der 

fehlerhaften Artikel, wenn der Kunde aus irgendeinem Grund mehr bestellen muss, z.B. 

Sonderanfertigung haften wir nicht für die Mehrlieferung). 

Das Recht auf Schadenersatz wird beschränkt auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir veredelte Ware, die nicht von uns selber veredelt 

wurde, nicht als Reklamation ersetzten können. Der Käufer verpflichte sich daher, die Ware vor dem 

Veredeln (Bedrucken, Besticken und Ähnliches) auf Übereinstimmung mit der bestellten Ware und 

etwaige Mängel zu untersuchen. 

Angelieferte Ware 

Bei angelieferten Artikeln, die zeitlichen oder personellen Mehraufwand erfordern, wird dieser 

gesondert verrechnet. 

Das Bedrucken auf angelieferte Ware erfolgt ohne die Übernahme einer Haltbarkeit- oder 

Waschgarantie dies beinhaltet auch keine Garantie für evt. Durchblutung (Verfärbung) des Transfers, 

da uns die Materialbeschaffenheit und Verträglichkeit nicht bekannt ist. 

Der Kunde od. Zulieferer muss vor Auftragsvergabe durch eine Musterbestellung prüfen, ob die 

angefertigte Ware seinen Ansprüchen genügt. Im Falle einer fehlerhaften Bearbeitung unserer Seitz, 

haften wir ausschliesslich für den Wert der Drucke und/oder Transfer. 

Mängel an Waren/Garantie 

Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichung von der Qualität, Farbe oder Massen 

sind kein Grund zur Beanstandung. 

Transerdrucke zur Aufbringung durch andere Personen: 

Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Transfers erfolgt ausserhalb unserer 

Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Kunden. Der 

Kunde muss vor der Verarbeitung der gelieferten Transfers, diese selbst und die Ware auf ihre 

Eignung für das beabsichtige Verfahren prüfen, da wir im Falle einer fehlerhaften Lieferung nur Ersatz 

für unsere gelieferten Transfers leisten, Tests sind unerlässlich!!! 

 


